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Geschéftszahl: 2022-0.228.203
Wien, 24. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.10389/) vom 24. Méarz 2022 der
Abgeordneten Andreas Kollross, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Einleitend darf angemerkt werden, dass die Bewertung eine wichtige Aufgabe nicht nur
flr die Finanzverwaltung, sondern auch fiir andere Bereiche des Bundes ibernimmt. Die
aktuelle Situation am Arbeitsmarkt ist sehr angespannt, es werden laufend Stellen
ausgeschrieben. Trotzdem ist es ein zentrales Ziel der Finanzverwaltung, die
Digitalisierung und damit den Service zu verbessern. Unter anderem soll die
Hauptfeststellung 2023 zentral und automatisiert umgesetzt werden. Dies soll auch fir die
Bewertung durch eine Verbesserung der Datenqualitat des Gebaude- und

Wohnungsregisters (GWR) erreicht werden.
Zul.:

Der Personalplan des jahrlichen Bundesfinanzgesetzes legt die héchstzuldssige
Personalkapazitat des Bundes fest. Eine Planstelle ermachtigt zur Beschaftigung von
Personal im AusmaR von bis zu einem Vollbeschiftigungsaquivalent (VBA). Der fiir die

Finanzverwaltung festgelegte bindende Zielwert (VBA-Zielwert) stellt eine VBA-
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Obergrenze dar, die zwingend einzuhalten ist. Dadurch kdnnen zusatzliche Planstellen nur
durch den Gesetzgeber geschaffen werden.

Zu 2.

Nein, allerdings wurden im Zuge der Modernisierung der Finanzverwaltung die flr das
Bewertungsthema zustandigen Teams der Allgemeinveranlagung mit den Teams
Infocenter fusioniert und zu Teams Private zusammengefihrt. Dadurch wird mehr
Flexibilitat beim Arbeitseinsatz und auch bei der Abarbeitung von Arbeitsspitzen und
Rickstanden erreicht werden. Diese Organisationsanderung wird wesentlich zur

Beschleunigung der Erledigungen, auch im Bereich der Bewertung, beitragen.

Zu3.:

Neben den bereits getroffenen Ausfiihrungen wird darauf hingewiesen, dass der Schlissel
hier nach Einschatzung des Bundesministeriums fiir Finanzen nicht darin liegt, mehr
Personal fiir die Bewertung vorzusehen, sondern vielmehr in einer Qualitdtssteigerung der
Erfassungen von Gemeinden und Stadten im GWR. Die Erganzung von Daten, die eine
verbesserte automatische und damit schneller Bewertung von Grundvermégen und

Gebduden ermoglichen soll, ist in Vorbereitung.

Zu4..

Die Abarbeitung der Arbeitsvorrite in der Einheitsbewertung ist dem FAO ein groRes
Anliegen. Durch diverse Verbesserungen im IT System ist das FAO zuversichtlich, hier
deutlich voran zu kommen. Die Arbeitsvorrate in der L+F Einheitsbewertung werden zur
Vorbereitung der Hauptfeststellung heuer restlos abgearbeitet werden. Gleichzeitig wurde
im Zieleset des FAO die Abarbeitung aller Arbeitsvorriate im Grundvermégen mit Stichtag
1.1.2019 und alter vereinbart.

Zub.:

Durch die Reduktion der Arbeitsvorrate und das zeitndhere Bearbeitungsdatum ist dies

sichergestellt.
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Zub.:

Einheitswertbescheide kénnen erst nach Klarung von Vorfragen (z.B.
Verlassenschaftsverfahren, Durchfiihrungen im Grundbuch, usw) erledigt werden,

weshalb eine tagfertige Abarbeitung der Falle nicht moglich ist.

Seitens der Finanzverwaltung werden MalBnahmen (Fokus bei Bearbeitung,
Unterbrechungshandlungen, usw) getroffen, damit keine Verjahrung eintritt. Diese sind

auch in den letzten Jahren nicht eingetreten.

Ergdnzend ist darauf hinzuweisen, dass auch die Gemeinden eine erh6hte
Mitwirkungspflicht haben. Die Fertigstellungsmeldungen sind zeitnahe im GWR zu
erfassen, bzw. die Finanzverwaltung dartber in Kenntnis zu setzen. Auch durch die
Gemeinden selbst konnen Unterbrechungshandlungen gesetzt werden, um eine

Verjahrung zu unterbinden.

Um weitere Verwaltungsvereinfachungen und eine Senkung der Bearbeitungsdauer zu
erzielen, ist es geplant, dass von den Gemeinden befiillte GWR verstarkt zu nutzen und
damit den elektronischen Datenaustausch zu forcieren, um zu schnelleren
Grundsteuervorschreibungen zu kommen. Desweitern wird laufend an der Erweiterung

des Verfahrens GRUIS gearbeitet, um Bearbeitungsschritte zu automatisieren.

Der Bundesminister:

Dr. Magnus Brunner, LL.M.

Elektronisch gefertigt

3von4

www.parlament.gv.at



4von Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der
= Bundesministerium Prdinomaton /B B D S e P 94
Finanzen https://www.bmf.gv.at/verifizierung
Datum/Zeit 2022-05-24T708:39:47+02:00
Unterzeichner Bundesministerium fur Finanzen

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1814163722

Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von4

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022- 05- 24T08: 43: 25+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-05-24T08:39:47+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-05-24T08:43:25+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




